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Anordnung
über den Aufbau und die Aufgaben der Inspektionen

für Arbeitsschutz und technische Sicherheit im 
Bereich des Ministeriums für Schwermaschinenbau.

Vom 18. April 1957

Auf Grund der §§ 9 bis 11 der Verordnung vom 
22. Dezember 1955 über die Bildung von Inspektionen 
für Arbeitsschutz und technische Sicherheit (GBl. I 
1956 S. 9) wird im Einvernehmen mit dem Minister für 
Arbeit und Berufsausbildung und nach Anhören des 
Zentralvorstandes der IG Metall folgendes angeordnet:

§ 1
Für den Arbeitsschutz und die technische Sicherheit 

sind* verantwortlich:
a) der Minister für den Bereich des Ministeriums;
b) die Leiter der Hauptverwaltungen für die ihnen 

unterstellten Betriebe und Institutionen;
c) die Werkleiter für den Bereich ihrer Betriebe;
d) sonstige aufsichtführende Mitarbeiter, insbeson

dere Abteilungsleiter, Meister und Brigadiers 
innerhalb der ihnen zugeteilten Arbeitsbereiche.

§ 2
Die gemäß § 1 verantwortlichen Personen werden in 

dem Aufgabenbereich des Arbeitsschutzes und der 
technischen Sicherheit unterstützt und beraten durch 
die gemäß § 3 zu bildenden Inspektionen für Arbeits
schutz und technische Sicherheit.

§ 3
(1) Zur zweckmäßigeren Organisierung und besseren 

Koordinierung der Aufgaben sind die Arbeitsbereiche 
des Arbeitsschutzes und der technischen Sicherheit 
zusammenzulegen. Zu diesem Zwecke werden Inspek
tionen für Arbeitsschutz und technische Sicherheit er
richtet.

(2) Diese Inspektionen gliedern sich in:
a) die Hauptinspektion für Arbeitsschutz und tech

nische Sicherheit im Ministerium für Schwer
maschinenbau, die dem Minister unterstellt ist;

b) die Inspektion für Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit in den Hauptverwaltungen des Mini
steriums für Schwermaschinenbau, die dem Leiter 
der Hauptverwaltung unterstellt ist;

c) die Inspektion für Arbeitsschutz und technische 
Sicherheit in den Betrieben des Ministeriums für 
Schwermaschinenbau, die dem Leiter des Be
triebes unterstellt ist.

(3) Die Entscheidung über die Bildung von Inspek
tionen für Arbeitsschutz und technische Sicherheit bzw. 
über die Übertragung der Aufgaben an Sicherheits
inspektoren oder Sicherheitsbeauftragte in den Betrie
ben 1st von dem arbeitssicheren Zustand des Betriebes, 
dem Gefahrengrad im Produktionsprozeß und der An
zahl der Beschäftigten abhängig. In der Regel sind für 
die Wahrnehmung der Aufgaben der Inspektionen für 
Arbeitsschutz und technische Sicherheit
1. in Betrieben mit über 1000 Beschäftigten Inspek

tionen zu bilden;
2. in Betrieben mit 500 bis 1000 Beschäftigten Sicher

heitsinspektoren einzusetzen, die nicht mit anderen 
Aufgaben beauftragt werden dürfen;

3. in Betrieben mit unter 500 Beschäftigten Sicher
heitsbeauftragte einzusetzen. Diese können mit 
anderen technischen Aufgaben betraut werden, die 
sich über den ganzen Betrieb erstrecken. Sie haben 
jedoch in erster Linie die Belange des Arbeits
schutzes und der technischen Sicherheit wahrzu
nehmen.

(4) In den Projektierungsbüros, an den Hoch- und 
Fachschulen und sonstigen Institutionen des Ministe
riums für Schwermaschinenbau ist je ein befähigter 
Mitarbeiter für die Aufgaben des Arbeitsschutzes und 
der technischen Sicherheit nebenamtlich einzusetzen.


